
Anlage

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für das Jahr 2022

vom 01.01.2022 vom 09.09.2022

bis    08.09.2022 bis    13.10.2022

gen. üpl/apl: gen. üpl/apl:
- Aufwendungen

- Auszahlungen

- Aufwendungen

- Auszahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8

Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt

1-40-301 Schulverwaltung, Schul- und Sportreferent 6 0,00 0,00 16.415,81 16.415,81 10.000,00 EUR

421000 Sportförderung 6 0,00 0,00 16.415,81 16.415,81 2-60-302 Stadt- und Umweltplanung

4431015 Gutachter-/Gerichts- und

                 Sachverständigerkosten u.ä.

511101 Stadtplanung

4291000 Aufwendungen für sonstige 

                 Dienstleistungen

Der Sportentwicklungsplan ist ein Teilfachkonzept des 

InSEK, der als Fachplanung durch den Bereich 

Schulen/Sport selbst beauftragt und begleitet wurde. Die 

benötigten Mittel stehen in o. g. Höhe im Haushalt 2022 

unter "Fortschreibung InSEK" zur Verfügung.

6.415,81 EUR

4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung

111308 Gebäudemanagement

4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 GAV

Die Mittel können aus dem Bewirtschaftungszuschuss 

GAV zur Verfügung gestellt werden.

1

Begründung:

Die Sportentwicklungsplanung ist in Teil A und B gegliedert. Der Teil A umfasst 

den Abschnitt Sportstättenatlas und die Bedarfsermittlung für die sportlich 

genutzten Objekte sowie Nutzer. Desweiteren beinhaltet er in Teil B die 

Bedarfsbilanzierung und die Erarbeitung von Maßnahmekonzepten. Durch die 

Corona-Pandemie hat sich die Bearbeitungszeit deutlich verschoben und so 

wurde die Schlussrechnung im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.
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Anlage

vom 01.01.2022 vom 09.09.2022

bis    08.09.2022 bis    13.10.2022

gen. üpl/apl: gen. üpl/apl:
- Aufwendungen

- Auszahlungen

- Aufwendungen

- Auszahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8

Deckungsquelle zu Spalte 6

E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/

Bezeichnung/ Begründung

lfd. 

Nr.

E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./

Buchungsstelle/

Bezeichnung

THH

HH-Ansatz

lt. Beschluss 

vom 15.04.2021

HH-Ansatz neu

18Z-000004 Sanierungsträgerhonorar + sonst. 8 1.000,00 0,00 7.556,09 8.556,09 6.556,09 EUR
Aufwendungen SG Burgstraße 8 1.000,00 0,00 7.556,09 8.556,09 2-60-302 Stadt- und Umweltplanung
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511101 Stadtplanung
511108 Stadtentwicklung/ - erneuerung 4291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
4457088 Erstattung Aufwendungen Dritter
                 Städtebau A7 Die Mittel stehen in der Bauleitplanung

Bebauungsplan - Umsetzung Gewerbeflächen- 

entwicklungskonzept (GEFEK) - zur Verfügung.

Das GEFEK wurde erst am 23.11.2021 im Stadtrat 

beschlossen. Mögliche Umsetzungen konnten daher 

noch nicht ausreichend vorbereitet werden, so dass 

diese sich im Jahr 2022 stark verzögern.

1.000,00 EUR

18Z-000102 Programmbegleitung/ Öffentlichkeitsarbeit 

FG Plauener Mitte

2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung

4457088 Erstattung Aufwendungen Dritter

                 Städtebau A7

Der Eigenanteil der Mittel für die Programmbegleitung 

steht zur Deckung zur Verfügung.

2

Begründung:

Im ehemaligen Sanierungsgebiet "Burgstraße" sind durch den beauftragten 

Sanierungsträger "Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbh 

(WGS)" zahlreiche Leistungen im Rahmen der Erhebung der Ausgleichsbeträge 

zu erbringen. Diese Leistungen fallen im Jahr 2022 in größerem Umfang an als 

urspünglich kalkuliert.  Aus diesem Grund soll ein Nachtrag in o. g. Höhe für das 

Jahr 2022 mit der WGS mbh vereinbart werden. Die Aufwendungen zur 

Erhebung der Ausgleichsbeträge sind im Sanierungsgebiet nicht förderfähig. 
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Anlage

vom 01.01.2022 vom 09.09.2022

bis    08.09.2022 bis    13.10.2022

gen. üpl/apl: gen. üpl/apl:
- Aufwendungen

- Auszahlungen

- Aufwendungen

- Auszahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8

Deckungsquelle zu Spalte 6

E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/

Bezeichnung/ Begründung

lfd. 

Nr.

E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./

Buchungsstelle/

Bezeichnung

THH

HH-Ansatz

lt. Beschluss 

vom 15.04.2021

HH-Ansatz neu

18Z-000034 Sanierungsträgerhonorar + sonst. 8 6.000,00 0,00 5.671,92 11.671,92 3.671,92 EUR
Aufwendungen SG ÖBHV 8 6.000,00 0,00 5.671,92 11.671,92 2-60-302 Stadt- und Umweltplanung
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511101 Stadtplanung
511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
4457088 Erstattung Aufwendungen Dritter 
                 Städtebau A7 Die Mittel stehen in der Bauleitplanung Bebauungsplan - 

Umsetzung Gewerbeflächen- 

entwicklungskonzept (GEFEK) - zur Verfügung.

Das GEFEK wurde erst am 23.11.2021 im Stadtrat 

beschlossen. Mögliche Umsetzungen konnten daher 

noch nicht ausreichend vorbereitet werden, so dass 

diese sich im Jahr 2022 stark verzögern.

2.000,00 EUR 

18Z-000089 Programmbegleitung/ Öffentlichkeitsarbeit 

FG Plauener Mitte

2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung

4457088 Erstattung Aufwendungen Dritter

                 Städtebau A7

Der Eigenanteil der Mittel für die 

Sanierungsträgerhonorare steht zur Deckung zur 

Verfügung.

2-60-401 Bauordnung 8 35.000,00 0,00 16.000,00 51.000,00 2-60-401 Bauordnung
521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle 8 35.000,00 0,00 16.000,00 51.000,00 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle
4431015 Gutachter-/ Gerichts- und 4211010 Aufwendungen Ersatzvornahmen
                 Sachverständigerkosten

Die Mittel werden zur Deckung zur Verfügung gestellt.

3

Begründung:

Im Sanierungsgebiet "Östliche Bahnhofvorstadt" sind durch den beauftragten 

Sanierungsträger "Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbh 

(WGS)" zahlreiche Leistungen zu erbringen, wie die Erstellung von 

Sanierungsrechtlichen Genehmigungen nach § 144 BauGB, Vereinbarungen 

und Bescheinigungen nach § 7 EStG zu bearbeiten sowie Eigentümerlisten 

entsprechend fortzuschreiben. Diese Leistungen fallen im Jahr 2022 in 

größerem Umfang an als urspünglich kalkuliert. Aus diesem Grund soll ein 

Nachtrag für das Jahr 2022 mit der WGS mbH vereinbart werden. 

4
Begründung:

Die Mittel werden zur Weiterbeauftragung von Nachträgen zu bestehenden 

Honorarvereinbarungen zur Beratung bei der Vorbereitung und Umsetzung 

eines Instandsetzungs- und Rückbaugebotes benötigt.
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Anlage

vom 01.01.2022 vom 09.09.2022

bis    08.09.2022 bis    13.10.2022

gen. üpl/apl: gen. üpl/apl:
- Aufwendungen

- Auszahlungen

- Aufwendungen

- Auszahlungen

1 2 3 4 5 6 7 8

Deckungsquelle zu Spalte 6

E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/

Bezeichnung/ Begründung

lfd. 

Nr.

E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./

Buchungsstelle/

Bezeichnung

THH

HH-Ansatz

lt. Beschluss 

vom 15.04.2021

HH-Ansatz neu

Finanzhaushalt

Aufwendungen Auszahlungen Auszahlungen

1 THH 1 0,00 0,00 0,00

2 THH 2 0,00 0,00 0,00

3 THH 3 0,00 0,00 0,00

4 THH 4 0,00 0,00 0,00

5 THH 5 0,00 0,00 0,00

6 THH 6 16.415,81 16.415,81 0,00

7 THH 7 0,00 0,00 0,00

8 THH 8 29.228,01 29.228,01 0,00

9 THH 9 0,00 0,00 0,00

10 THH 10 0,00 0,00 0,00

11 THH 11 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme 45.643,82 45.643,82 0,00

Ergebnishaushalt
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